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1 Textliche Festsetzungen 

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Berufsschule“ wer-

den durch die vorliegende 1. Änderung und Erweiterung im räumlichen Geltungsbereich er-

setzt. 

 

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 

1.1.1 Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Verwaltung gemäß § 11 Abs.2 BauNVO 

sind folgende Nutzungen zulässig:  

1. Öffentliche und private Verwaltungen (z.B. Amt für Bodenmanagement, etc.) 

2. Büros und Dienstleistungsunternehmen 

3. Einrichtungen und Anlagen für gesundheitliche Zwecke  

4. Räume für freie Berufe (z.B. Rechtsanwalt) 

5. Unzulässig sind: Café und Gastronomie, Verkaufsstätten und Apotheken. 

 

1.1.2 Garagen und Nebenanlagen sind nur im Bereich der überbaubaren Grundstücksflächen zu-

lässig. 

 

1.1.3 Masten für Flaggen und Fahnen, soweit sie nicht der Werbung dienen, sind auch außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

1.2 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO) 

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Verwaltung gilt als abweichende 

Bauweise, dass Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand zur südlichen Grundstücksgrenze 

zu errichten sind. 

 

1.3 Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs.1 Nr.4 BauGB) 

Stellplätze mit ihren Zu- und Umfahrten sind in den für den Nutzungszweck gekennzeichne-

ten Flächen zulässig. 

 

1.4 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässiger Weise 

zu befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflas-

ter. Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. Bei Betriebs-, 

Lager- und Hofflächen sowie Anlieferungsbereichen ist aus Gründen der Betriebssicherheit 

eine wasserundurchlässige Befestigung zulässig. 
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1.5 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB) 

Für je 5 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung zu pflanzen 

und dauerhaft zu unterhalten. Siehe Artenauswahl. 

 

1.6 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b 

BauGB) 

Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang sind sie 

gleichwertig zu ersetzen. Die zum Erhalt festgesetzten Bäume können zur Anrechnung ge-

bracht werden. 

 

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (BauGB i.V.m. HBO 

– integrierte Orts- und Gestaltungssatzung) 

 

2.1 Dachgestaltung (§ 91 Abs.1 Nr.1 HBO) 

2.1.1 Für die Dachform, Dachneigung, Dachfarbe gilt: Zulässig sind Flach-, Sattel- und Pultdächer 

(auch versetzte) mit einer Dachneigung von max. 15°. Die Festsetzung gilt nur für die 

Hauptdächer der Gebäude, bei Nebendächern sind Abweichungen zulässig.  

 

2.1.2 Zur Dacheindeckung sind Farbtöne in grau bis anthrazit, rote und rotbraune Farbtöne zu 

verwenden. Nicht zulässig sind spiegelnde oder reflektierende Dacheindeckungen. Dachbe-

grünung, Solar- und Photovoltaikanlagen sind jedoch ausdrücklich zulässig.  

 

2.2 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Zulässig sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen aus Holz oder Metall bis zu  

einer Höhe von max. 1,5 m über Geländeoberkante und in Verbindung mit einheimischen, 

standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen. 

 

2.3 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO) 

Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe 

der Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen 

ist nicht zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Werbefläche 

eine Größe von 10m² und eine Gesamthöhe von 6m über dem Betriebsniveau nicht über-

schreiten. 

Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig: 

- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien 

- Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung 

- Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen 
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2.4 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)  

Mindestens 50 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht überbaubare Grundstücksfläche ge-

mäß § 23 Abs.5 BauNVO abzüglich der Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Neben-

anlagen) sind als Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 30% mit einheimischen 

Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Siehe Artenauswahl.  

 

 

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs.6 BauGB) 

 

3.1 Stellplatzsatzung 

Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vor-

schriften der Stellplatzsatzung der Stadt Lauterbach in der zum Zeitpunkt der Bauantragstel-

lung geltenden Fassung ergänzt. 

 

3.2 Verwertung von Niederschlagswasser  

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisati-

on ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

 

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-

wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-

hen (§ 37 Abs.4 HWG).  

 

3.3 Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 

Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 

unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG). 

 

3.4 Artenschutz  

Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brut- und Setzzeit (01. März 

bis 30. September) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeit-

raum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme 

durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Außerhalb der Brut- 

und Setzzeit sind Baumhöhlen vor Beginn von Rodungsarbeiten von einem Fachgutachter 

auf überwinternde Arten zu überprüfen. 
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3.5 Artenauswahl  

Artenliste 1 (Bäume*): 

Acer campestre – Feldahorn    Obstbäume: 

Acer platanoides – Spitzahorn    Malus domestica – Apfel 

Acer pseudoplatanus – Bergahorn   Prunus avium – Kulturkirsche 

Carpinus betulus – Hainbuche    Prunus cerasus – Sauerkirsche 

Fraxinus excelsior – Esche    Prunus div. spec. – Kirsche, Pflaume 

Prunus avium – Vogelkirsche    Pyrus communis – Birne 

Prunus padus – Traubenkirsche    Pyrus pyraster – Wildbirne 

Quercus petraea – Traubeneiche 

Quercus robur – Stieleiche 

Sorbus aria/intermedia – Mehlbeere 

Sorbus aucuparia – Eberesche 

Tilia cordata – Winterlinde 

Tilia platyphyllos – Sommerlinde 

 

*Die Verwendung von Sorten und Zierformen ist zulässig. 

 

Artenliste 2 (Sträucher): 

Amelanchier ovalis – Gemeine Felsenbirne  Malus sylvestris – Wildapfel 

Cornus sanguinea – Roter Hartriegel  Rhamnus cathartica – Kreuzdorn 

Corylus avellana – Hasel    Ribes div. spec. – Beerensträucher 

Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen  Rosa canina – Hundsrose 

Frangula alnus – Faulbaum   Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 

Ligustrum vulgare – Liguster   Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 

Lonicera xylosteum – Heckenkirsche  Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 

Lonicera caerulea – Heckenkirsche 

 

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume): 

Amelanchier div. spec. – Felsenbirne   Lonicera caprifolium – Gartengeißblatt 

Calluna vulgaris – Heidekraut    Lonicera nigra – Heckenkirsche 

Chaenomeles div. spec. – Zierquitte   Lonicera periclymenum – Waldgeißblatt 

Cornus florida – Blumenhartriegel    Magnolia div. spec. – Magnolie 

Cornus mas – Kornelkirsche    Malus div. spec. – Zierapfel 

Deutzia div. spec. – Deutzie    Philadelphus div. spec. – Falscher Jasmin 

Forsythia x intermedia – Forsythie    Rosa div. spec. – Rosen 

Hamamelis mollis – Zaubernuss   Spiraea div. spec. – Spiere 

Hydrangea macrophylla – Hortensie   Weigela div. spec. – Weigelia 

 

Artenliste 4 (Kletterpflanzen): 

Aristolochia macrophylla – Pfeifenwinde   Hydrangea petiolaris – Kletter-Hortensie 

Clematis vitalba – Wald-Rebe    Lonicera spec. – Heckenkirsche 

Hedera helix – Efeu     Parthenocissus tricusp. – Wilder Wein 
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Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird hin-

gewiesen. 

 


